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Einleitung

Seit 2019 wurde vielerorts der Klimanotstand ausgerufen.1 Hierunter versteht 
man im allgemeinen Sprachgebrauch die „(von der Politik als ökologische und 
gesamtgesellschaftliche Notsituation anerkannte) Klimakrise“2*. Die Bewältigung 
dieser Notsituation ist eine der größten und dringlichsten Herausforderungen un
serer Zeit. Hierzu sind umfassende Klimaschutzmaßnahmen notwendig, deren po
litische Umsetzung insgesamt aber noch zu zögerlich erfolgt.3

Diese Entwicklung führt seit einiger Zeit zu Klimaprotesten, die zum Teil auf 
disruptive, ja rechtsbrüchige Weise erfolgen. Protestaktionen wie Straßenblocka
den, ungehorsame Versammlungen oder Besetzungen von Flughäfen polarisieren. 
Auf diese Weise wollen die Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten4 ihrer Forde
rung nach der Einhaltung von Klimazielen Nachdruck verleihen. Zugleich streiten 
Gesellschaft und Politik über den richtigen Umgang mit diesen störenden Protest
formen. Während die Protestierenden die Dringlichkeit der Situation betonen und 
ihre Aktionen als Ausdruck zivilen Ungehorsams begreifen, fordern manche Straf
schärfungen5 oder warnen gar vor dem Entstehen einer „Klima-RAF“6 und der 
Erosion des Rechtsstaates7.

Für die juristische Auseinandersetzung mit oben genannten Protestformen sind 
zum einen die Fragen der Legitimität von zivilem Ungehorsam und seiner Rolle in 
Demokratie und Rechtsstaat zentral. Zum anderen werfen die Protestformen die 
strafrechtliche Frage der Rechtfertigungsfähigkeit klimaaktivistisch motivierter 
Rechtsbrüche nach § 34 StGB auf.8 Als „rechtfertigender Klimanotstand“ wird der 

1 Exemplarisch für das Europäische Parlament: Entschließung des Europäischen Parla
ments vom 28. November 2019 zum Klima- und Umweltnotstand (201/2930(RSP)), ABl. C 
232 v. 16. 06. 2021, S. 28.

2 https://www.duden.de/rechtschreibung/Klimanotstand.
* Alle Links wurden zuletzt aufgerufen am 23. 10.2025.
3 Vgl. exemplarisch zuletzt IPCC, 2023: Summary for Policymakers. In: Climate Change 

2023: Synthesis Report, A.4, B.1.
4 Soweit im Folgenden das generische Maskulin gewählt wird, ist damit ausdrücklich jeder 

Mensch, unabhängig seines Geschlechts, gemeint.
5 So etwa der Antrag der Fraktion der CDU/CSU, „Straßenblockierer und Museumsran

dalierer härter bestrafen – Menschen und Kulturgüter vor radikalem Protest schützen“ v. 
08. 11. 2022, BT-Drs. 20/4310, i.E. mehrheitlich abgelehnt.

6 So Alexander Dobrindt in der BILD am Sonntag v. 06. 11.2022, S. 5.
7 In diese Richtung vehement Schwarz, NJW 2023, 275 (276 ff.).
8 Hierzu äußerste sich – soweit ersichtlich – zuerst Bönte, HRRS 2021, 164 ff.

https://www.duden.de/rechtschreibung/Klimanotstand


Begriff des Klimanotstands damit über seinen politischen Bedeutungsgehalt hinaus 
nun auch strafrechtlich verhandelt.9

Die Beantwortung all dieser Fragen erfolgt auf unterschiedliche Weise: Auf der 
einen Seite stehen die „Ungehorsamen“, die ihr Handeln für gerechtfertigt halten 
und § 34 StGB als Verteidigungsstrategie bemühen: „Würden Sie Frau Richterin 
die Klimakatastrophe als Notstand begreifen? Einen Notstand, auf den wir friedlich 
aufmerksam machen müssen? Prüfen Sie, ob die Regierung sträflich wenig tut und 
daher mein Handeln angemessen ist?“10 Während sich im Schriftum durchaus 
rechtfertigungsbejahende Tendenzen finden,11 hat bisher nur ein einziges Amtsge
richt einen rechtfertigenden Klimanotstand anerkannt.12

Auf der anderen Seite finden sich Stimmen in der Rechtswissenschaft, die eine 
Rechtfertigung verneinen und damit auf der Linie der (ständigen) Rechtsprechung 
liegen. Ziviler Ungehorsam sei – auch in der Klimakrise – weder generell noch nach 
§ 34 StGB zu rechtfertigen, so der überwiegende und teilweise auch apodiktische 
Tenor im juristischen Meinungsstreit.13

Trotz und gerade wegen der bisher breiten Diskussion kann die Frage der An
wendung des § 34 StGB auf klimaaktivistisch motivierte Rechtsbrüche keineswegs 
als erschöpfend untersucht gelten. Die vorliegende Arbeit soll daher einen Beitrag 
zur Beantwortung der folgenden Frage leisten: Können Rechtsbrüche, die begangen 
werden, um auf politische Entscheidungsträger einzuwirken und so die Gefahr der 
Klimakrise einzudämmen, nach § 34 StGB gerechtfertigt sein und wenn ja, unter 
welchen Voraussetzungen?

Im Mittelpunkt der Untersuchung steht zum einen die Notstandslage, also das 
Vorliegen einer gegenwärtigen Gefahr für ein notstandsfähiges Rechtsgut, und zum 
anderen die Geeignetheit der Notstandshandlung zur Gefahrabwendung. Hinter
grund dieses Zuschnitts ist die Beobachtung, dass das Hauptaugenmerk in der 
rechtlichen Auseinandersetzung tendenziell auf den übrigen Notstandsvorausset
zungen (Erforderlichkeit, Interessenabwägung, Angemessenheit) liegt und eine 
Rechtfertigung insbesondere wegen des Vorrangs staatlicher Klimaschutzmaßnah

9 So schon Schmidt, KlimR 2023, 16.
10 Die Aktivistin Lina Eichler, zitiert nach Eichler/Jeschke/Alt, Die Letzte Generation – das 

sind wir alle, S. 124.
11 Vgl. Bönte, HRRS 2021, 164; Magnus, JR 2024, 9; Schröder, GA 2023, 63.
12 AG Flensburg, Urt. v. 07. 11.2022 – 440 Cs 107 JS 7252/22, BeckRS 2022, 34906, 

aufgehoben durch OLG Schleswig, Urt. v. 09. 08.2023 – 1 ORs 4 Ss 7/23, BeckRS 2023, 
24319.

13 Vgl. nur Rönnau, JuS 2023, 112 (113 ff.); Schwarz, NJW 2023, 275 ff.; OLG Celle, 
Beschl. v. 29. 07. 2022 – 2 Ss 91/22, NStZ 2023, 113; i.E. abl. auch Erb, NStZ 2023, 577 
(580 ff.); Horter/Zimmermann, GA 2023, 481 (485 ff.); Jahn/Wenglarczyk, JZ 2023, 885 
(889 f.).
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men und Verfahren abgelehnt wird.14 Demgegenüber wird die Klimakrise regel
mäßig als Notstandslage unterstellt, häufig ohne eine genauere oder umfassende 
Subsumtion vorzunehmen.15 Ebenso wurde auch die Frage der Geeignetheit insbe
sondere in der Rechtsprechung bislang häufig nur oberflächlich behandelt und im 
Ergebnis offen gelassen oder überwiegend abgelehnt.16 Gleichwohl sind die Ein
zelheiten dieser Notstandsvoraussetzungen deutlich komplexer und weniger klar als 
bislang angenommen. Die vorliegende Arbeit versteht sich im Rahmen der darge
stellten Diskussion auch als kritische Auseinandersetzung mit der bisherigen 
Rechtsauslegung und Rechtsanwendung.

Der Gang der Untersuchung gliedert sich in sechs Kapitel. Im ersten Kapitel 
werden zunächst die begrifflichen und klimawissenschaftlichen Grundlagen der 
Klimakrise vermittelt. Besonderes Augenmerk wird dabei auf dem Zusammenhang 
von Treibhausgasemissionen, Erderwärmung und Klimawandelfolgen liegen. Das 
Kapitel soll zudem einen Ausblick auf mögliche Klimaszenarien ausgehend von 
völkerechtlichen und nationalen Klimazielen geben.

Das zweite Kapitel beleuchtet das Phänomen des Klimaaktivismus im Span
nungsfeld von legalem Protest, zivilem Ungehorsam und Strafrecht. Nach einer 
historischen Einordnung disruptiven Klimaprotests soll eine (strafrechtliche) Be
standsaufnahme der wichtigsten Akteure der Klimabewegung in Deutschland er
folgen. In diesem Zusammenhang werden die aktuellen Formen des Klimaprotests 
auch in den Begriff und das Konzept des zivilen Ungehorsams eingeordnet. Daraus 
folgt eine Konkretisierung des Untersuchungsgegenstands im Hinblick auf den zi
vilen Ungehorsam. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Frage nach der straf
rechtlichen Relevanz des zivilen Ungehorsams. Dabei ist es das Ziel des Kapitels, 
das in der Diskussion oft unklare Verhältnis von zivilem Ungehorsam und straf
rechtlicher Rechtfertigung nach § 34 StGB herauszuarbeiten.

Im dritten Kapitel sollen die Voraussetzungen des § 34 StGB unter Berück
sichtigung der einschlägigen Problemkreise und Streitstände allgemein dargestellt 
werden. Entsprechend dem bereits begründeten schwerpunktmäßigen Zuschnitt der 
Arbeit wird das Augenmerk auch hier auf der Notstandslage und dem Erfordernis 
der Geeignetheit der Notstandshandlung liegen.

14 Exemplarisch Rönnau, JuS 2023, 112 (114); Sieren-Tietmeyer, Rechtfertigender Not
stand und staatliche Verfahren, S. 249 ff.; Slogsnat, Rechtfertigender Notstand im demokra
tischen Rechtsstaat, S. 400 ff.; AG Freiburg, Urt. v. 28. 03. 2023 – 23 Cs 451 Js 15439/22, 
BeckRS 2023, 11463 Rn. 50; ferner OLG Schleswig, Urt. v. 09.08. 2023 – 1 ORs 4 Ss 7/23, 
BeckRS 2023, 24319 Rn. 58 ff., allerdings auch ausf. in der übrigen Notstandsprüfung.

15 Vgl. nur AG Lüneburg, Urt. v. 12. 04. 2022 – 15 Ds 5102 Js 21930/21 (186/21), BeckRS 
2022, 21534 Rn. 15.

16 Vgl. nur BayObLG, Beschl. v. 21. 04. 2023 – 205 StRR 63/22, NStZ 2023, 747 (748); 
OLG Celle, Beschl. v. 29.07. 2022 – 2 Ss 91/22, NStZ 2023, 113; ausf. aber z.B. OLG 
Schleswig, Urt. v. 09. 08. 2023 – 1 ORs 4 Ss 7/23, BeckRS 2023, 24319 Rn. 40 ff.; in der Lit. 
dagegen bereits ausf. erörtert, vgl. nur Horter/Zimmermann, GA 2023, 481 (486 ff.).
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Gegenstand des vierten Kapitels ist die Untersuchung der Klimakrise als Not
standslage. Der erste Teil widmet sich der Rechtsgutsbetroffenheit und wird mög
liche notstandsfähige Individual- und Kollektivrechtsgüter herausarbeiten. Im Hin
blick auf die abstrakte Wertigkeit als Abwägungsfaktor in der Interessenabwägung 
soll die völkerrechtliche, verfassungsrechtliche und einfachgesetzliche Dimension 
der geschützten Interessen aufgezeigt werden. Im zweiten Teil des Kapitels wird 
untersucht, ob die Klimakrise eine Notstandsgefahr darstellt. Hierfür sollen insbe
sondere mögliche Klimawandelfolgen näher beleuchtet und notstandsspezifisch 
eingeordnet werden. Daneben sollen mögliche Einwände gegen die Subsumtion der 
Klimakrise als Notstandsgefahr diskutiert werden. Abschließend widmet sich das 
Kapitel der Frage, ob die Klimakrise auch eine gegenwärtige Gefahr im Sinne des 
§ 34 StGB darstellt. 

Im fünften Kapitel wird die Geeignetheit klimaaktivistisch motivierter Protest
aktionen zur Gefahrabwendung diskutiert. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, ob 
klimaaktivistischer Protest tatsächlich zu einer Veränderung der Klimaschutzpolitik 
führen kann. Zunächst muss untersucht werden, welche Konsequenzen sich aus der 
Globalität und Kollektivität der Klimakrise für die Einordnung einer Handlung als 
geeignet ergeben. Davon ausgehend ist die zentrale Problemstellung, inwieweit das 
Geeignetheitskriterium einer dogmatisch überzeugenden, weiten Auslegung zu
gänglich ist. Den Schwerpunkt des Kapitels wird schließlich die Untersuchung des 
politischen Veränderungspotenzials von disruptivem Klimaprotest bilden. Dabei 
sollen theoretische und empirische Erkenntnisse aus der Protestforschung darge
stellt und eingeordnet werden und als Argumentationsgrundlage für die Eignungs
prognose dienen. Das Kapitel wird insoweit eine Schnittstelle zwischen Protest
forschung und Rechtswissenschaft verkörpern. 

Das sechste Kapitel widmet sich den weiteren Voraussetzungen des rechtferti
genden Notstands. Die Untersuchung geht dabei von der Annahme aus, dass die 
Erkenntnisse zur Notstandslage und zur Geeignetheit bestimmte Implikationen für 
die weitere Prüfung des Klimanotstands haben. Insoweit sollen sowohl die Erfor
derlichkeit als auch die Interessenabwägung und die Angemessenheit im Hinblick 
auf klimaaktivistischen Ungehorsam näher beleuchtet werden. Im Vordergrund 
steht hier also weniger eine umfassende Behandlung aller rechtlich diskutablen 
Fragestellungen als vielmehr der Vorschlag einer kohärenten Rechtsauslegung und 
Rechtsanwendung.

Die Arbeit findet schließlich mit einer summarischen Zusammenfassung der 
Ergebnisse und einem kurzen Fazit ihr Ende.
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